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1. Zusammenfassung 

Die am 8. Dezember 2021 (teilweise als Postulat) überwiesene Motion 190-2021 (Josi) 

beauftragt den Regierungsrat einerseits, die Schaffung von regionalen (durch die Pla-

nungsregionen bzw. Regionalkonferenzen eingesetzten) Kommissionen zur Pflege der 

Orts- und Landschaftsbilder zu prüfen. Andererseits verlangt die Motion, dass das Sek-

retariat der OLK nicht mehr durch das AGR bzw. durch eine für das AGR tätige Person 

geführt wird. Auf Letzteres nimmt auch Ziffer 1 Lemma 2 der ebenfalls am 8. Dezember 

2021 überwiesenen Motion 184-2021 (Speiser-Niess) Bezug, indem der Regierungsrat 

beauftragt wird, die Problematik der Vorbefassung im Zusammenhang mit der Führung 

des OLK-Sekretariats durch das AGR, als zuständige kantonale Behörde zur Beurtei-

lung der Zonenkonformität und der Erteilung von Ausnahmebewilligungen für das Bauen 

ausserhalb der Bauzone, zu untersuchen und dazu dem Grossen Rat einen Bericht vor-

zulegen. 

Mit dem vorliegenden Bericht werden die erwähnten parlamentarischen Aufträge erfüllt.  

2. Ausgangslage 

2.1 Die kantonale Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder 

(OLK)  

Die OLK ist die vom Regierungsrat eingesetzte kantonale Fachkommission für die Beur-

teilung von Bauvorhaben und Planungsgeschäften aus Sicht des Ortsbild- und Land-

schaftsschutzes. Sie beurteilt zuhanden der Baubewilligungsbehörde prägende Bauvor-

haben aus Sicht des Ortsbild- und Landschaftsschutzes, nimmt in Planungs-, Konzessi-

ons- und Rechtsmittelverfahren Stellung zu Fragen des Ortsbild- und Landschaftsschut-

zes und berät kantonale Organe sowie Bauherrschaften und Projektverfassende, wenn 

sie von diesen beigezogen wird. Der Beizug der OLK ist im erstinstanzlichen Baubewilli-

gungs- und Plangenehmigungsverfahren in bestimmten Fällen von Gesetzes wegen 

ausgeschlossen, insbesondere wenn das betreffende Vorhaben bereits von einer leis-

tungsfähigen örtlichen Fachstelle begutachtet wurde (Art. 10 Abs. 5 BauG1, Art. 99a und 

Art. 99b BauV2).  

 

Die OLK ist organisatorisch der DIJ zugeordnet (Art. 5 Abs. 1 Bst. d OrV DIJ3). Dem Amt 

für Gemeinden und Raumordnung (AGR) obliegt die Sekretariats- und Rechnungsfüh-

rung für die OLK (Art. 12 Abs. 1 Bst. g OrV DIJ). Das Sekretariat der OLK wird innerhalb 

des AGR durch die Abteilung Bauen geführt.  

 

Die Einzelheiten zu den Aufgaben, zur Organisation und zum Verfahren in der OLK hat 

der Regierungsrat in der Verordnung über die OLK (OLKV4) geregelt. Demnach besteht 

die OLK aus ihrem Präsidium, den Präsidien der vier regionalen Gruppen (Gruppenprä-

sidien) und weiteren (15-25) Mitgliedern. Die OLK ist in vier Gruppen gegliedert, wobei 

jede Gruppe die in ihrer Verwaltungsregion anfallenden Geschäfte behandelt, wobei die 

Disziplinen Architektur, Landschaftsarchitektur, Kunst- und Architekturgeschichte, 

Raumplanung und Städtebau in allen Gruppen vertreten sein müssen (Art. 5 OLKV). Zur 

Koordination der Arbeit der vier OLK-Gruppen wird eine Geschäftsleitung bestehend aus 

dem OLK-Präsidium, den vier Gruppenpräsidien und zwei Vertretungen AGR eingesetzt 

(Art. 6 OLKV). Die Sekretariats- und Rechnungsführung der OLK obliegt dem AGR (Art. 

                                                   
1 Baugesetz vom 9.6.1985 (BauG), BSG 721.0 
2 Bauverordnung vom 6.3.1985 (BauV), BSG 721.1 
3 Verordnung vom 18.10.1995 über die Organisation und die Aufgaben der Direktion für Inneres und Justiz (Organisationsverordnung DIJ, 

OrV DIJ), BSG 152.221.131 
4 Verordnung vom 27.10.2010 über die Kommission zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder (OLKV), BSG 426.221 
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7 OLKV), welches die Gebühren für Dienstleistungen der OLK erhebt (Art. 8 OLKV i.V.m 

Anhang 4A Ziff. 2.21 GebV5). 

 

2.2 Parlamentarische Aufträge 

2.3 Motion Josi vom 6.9.2021 (M 190-2021) 

Am 6. September 2021 wurde die M 190-2021 mit folgendem Wortlaut eingereicht: 

 

«Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Nebst der bestehenden OLK sollen durch die Planungsregionen bzw. Regi-

onalkonferenzen weitere, aus Fachleuten mit anerkannter Ausbildung (Ar-

chitekt, Landschaftsarchitekt usw.) zusammengesetzte Kommissionen zur 

Pflege der Orts- und Landschaftsbilder eingesetzt werden können für die 

Beurteilung von Bau- und Planungsvorhaben im Perimeter der jeweiligen 

Region bzw. Konferenz. 

2. Diese weiteren Kommissionen gemäss Ziff. 1 geniessen denselben Status 

als Fachbehörde wie die OLK-Gruppen, sie können namentlich sämtliche 

der in Artikel 10 BauG und Artikel 22a BewD erwähnten Aufgaben erfüllen. 

Die Arbeit der Kommissionen wird durch den Kanton finanziert. 

3. Ein Beizug der OLK erfolgt nebst den heute vorgesehenen Fällen auch 

dann nicht mehr, wenn das Bauvorhaben bereits durch die Kommission ge-

mäss Ziffer 1 begutachtet worden ist. Hingegen ist es dem Bauherrn freige-

stellt, eine Begutachtung durch das jeweils andere Fachgremium zu verlan-

gen, sofern er mit der Beurteilung durch die OLK-Gruppe bzw. durch die 

Kommission gemäss Absatz 1 nicht einverstanden ist. 

4. Das Sekretariat einer OLK-Gruppe darf nicht durch eine Person geführt 

werden, die zugleich für das AGR tätig ist. Das Sekretariat einer weiteren 

Kommission gemäss Absatz 1 darf nicht durch eine Person geführt werden, 

die zugleich für die jeweilige Planungsregion bzw. Regionalkonferenz tätig 

ist. 

5. Das AGR würdigt die Fachberichte der Fachkommissionen zur Pflege der 

Orts- und Landschaftsbilder als Teil einer umfassenden Interessenabwä-

gung. Das AGR darf, soweit es über das Projekt zu entscheiden hat (Art. 84 

BauG), ein an sich zonenkonformes Projekt nur mit einer umfassenden, 

nachvollziehbar zu dokumentierenden Interessenabwägung ablehnen und 

nicht einseitig auf die Stellungnahme einer Fachkommission abstellen.» 

 

Am 8. Dezember 2021 überwies der Grosse Rat die Ziffern 1 und 2 je als Postulat und 

die Ziffern 3, 4 und 5 je als Motion. Der Grosse Rat erteilte dem Regierungsrat demnach 

zwei Prüfaufträge (Ziff. 1 und 2) und drei Gesetzgebungsaufträge (Ziff. 3, 4 und 5).  

2.4 Motion Speiser-Niess vom 6.9.2021 (M 184-2021): Ziffer 1 Lemma 2 

Die ebenfalls am 6. September 2021 eingereichte M 184-2021 hat – soweit vorliegend 

relevant – folgenden Wortlaut: 

 

«Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Er 

- […] 

                                                   
5 Verordnung vom 22.2.1995 über die Gebühren der Kantonsverwaltung (Gebührenverordnung, GebV), BSG 154.21 
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- untersucht die Problematik der Vorbefassung, weil der Sekretär der OLK zu-

gleich für das AGR die Einhaltung der Zonenkonformität prüft bzw. die 

Ausnahmebewilligung nach Artikel 24 ff. RPG erteilt 

- […]  

- […] 

- […] 

2. Der verfasste Bericht wird dem Grossen Rat vorgelegt.» 

 

Der Grosse Rat überwies den Vorstoss am 8. Dezember 2021 als Motion (mit 143 Ja-

Stimmen, bei 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen) und erteilte dem Regierungsrat damit 

den Auftrag, in einem Bericht die Problematik der Vorbefassung der als OLK-Sekretäre 

tätigen AGR-Mitarbeitenden zu klären, welche auch für die Prüfung der Zonenkonformi-

tät und die Erteilung von Ausnahmebewilligungen nach den Artikeln 24 ff. RPG6 zustän-

dig sind. 

3. Gutachterauftrag 

3.1 Fragestellung 

Die Umsetzung der vorstehend aufgeführten parlamentarischen Aufträge bedingte ver-

tiefte rechtliche Abklärungen, mit denen emProf. Dr.iur. Enrico Riva, Bern, beauftragt 

wurde. Der entsprechende Gutachterauftrag umfasste folgende Fragestellungen:  

 

1.a)  Ist es rechtlich zulässig und sachlich sinnvoll, wenn die Regionalkonferenzen 

(gemeinderechtliche Körperschaften) bzw. Planungsregionen (privatrechtliche 

Vereine) aus Fachleuten zusammengesetzte Fachkommissionen zur Pflege der 

Orts- und Landschaftsbilder im Baubewilligungsverfahren und im Planerlassver-

fahren einsetzen?  

 

1.b)  Wenn nein, welche Alternativen sind denkbar?   

 

2.  Wenn das AGR keine Sekretariatsaufgabe für die OLK mehr wahrnehmen soll, 

welche rechtlich und sachlich überzeugenden Alternativen gäbe es (z.B. Anglie-

derung an eine andere kantonale Direktion wie z.B. BVD, BKD, WEU oder Ausla-

gerung / Verselbständigung) und welche Vor- und Nachteile hätten die denkba-

ren Alternativen? 

3.2 Ergebnis Rechtsgutachten   

Das am 16. Dezember 2022 fertig gestellte Rechtsgutachten von emProf. E. Riva (im 

Folgenden: Gutachten Riva) liegt diesem Bericht als Anhang integral bei. Das Gutachten 

Riva beantwortet die gestellten Fragen zusammengefasst wie folgt: 

 

Frage 1a:  

 Die Einsetzung von regionalen Fachkommissionen für die Beurteilung der Ver-

träglichkeit von Bauprojekten und Planungen mit dem Orts- und Landschaftsbild 

wird als sachlich nicht sinnvoll beurteilt, zumal in die Beurteilung der Orts- und 

Landschaftsbildverträglichkeit von Bauvorhaben und Planungen ausschliesslich 

allgemein anerkannte, fachliche Kriterien und keine lokalen, regionsspezifischen 

oder gar persönlichen Interessen einfliessen dürfen. Höchstens soweit regionale 

                                                   
6 Bundesgesetz vom 22.6.1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG), SR 700 
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Aspekte einen direkten Bezug zum Orts- und Landschaftsbild haben, darf sol-

chen Aspekten bei der Beurteilung von Bauvorhaben und Planungsgeschäften 

aus Sicht des Ortsbild- und Landschaftsschutzes Rechnung getragen werden. 

Bei (Bau-)Vorhaben ausserhalb der Bauzone ist zwingend (von Bundesrechts 

wegen) eine Beurteilung aus gesamtkantonaler Sicht nötig, was für eine kanto-

nale Fachkommission spricht.  

 Die Einsetzung von regionalen Fachkommissionen ist rechtlich nicht a priori aus-

geschlossen, setzt aber eine eindeutige Zuständigkeitsregelung voraus und be-

dingt damit den Erlass einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage. Es wäre 

sicherzustellen, dass die Mitglieder von regionalen Fachkommissionen über die 

nötige fachliche Qualifikation und Unabhängigkeit verfügen.  

 Angesichts der (schon heute bestehenden) Befugnis der Gemeinden, leistungs-

fähige örtliche Fachstellen zur Beurteilung von Fragen der Ästhetik und der Ver-

einbarkeit mit dem Landschafts- und Ortsbildschutz einzusetzen, ist gemäss Gut-

achten Riva kein Bedarf nach regionalen Fachstellen ersichtlich. Die Schaffung 

von regionalen Fachkommissionen, welche dieselbe Aufgabe wahrnehmen wie 

die OLK, wäre mit Mehrkosten verbunden, was gemäss Gutachten Riva nicht im 

öffentlichen Interesse liegt.  

 

Frage 1b:  

- Als möglich Alternative zu regionalen Fachkommissionen bzw. zur OLK bietet 

sich gemäss Gutachten Riva die in der bernischen Baugesetzgebung vorgese-

hene Möglichkeit von leistungsfähigen örtlichen Fachstellen an (vgl. Art. 10 Abs. 

5 BauG und Art. 99b BauV).  

 

Frage 2: 

- Dass die OLK heute administrativ der DIJ und innerhalb der DIJ beim AGR ange-

gliedert ist und die für die OLK anfallenden Sekretariatsarbeiten von Mitarbeiten-

den des AGR besorgt werden, ist gemäss Gutachten Riva nicht per se zu bean-

standen. Allein der Umstand, dass das AGR für Fragen der Raumplanung und 

für das Bauen ausserhalb der Bauzone zuständig ist, begründet keine Aus-

standspflicht für AGR-Mitarbeitende, welche (reine) Sekretariatsarbeiten für die 

OLK erledigen.  

- Als problematisch beurteilt es das Gutachten Riva, wenn dieselbe Person, wel-

che Sekretariatsfunktionen für die OLK wahrnimmt, auch an (der Vorbereitung 

von) Entscheiden über Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone beteiligt ist, wel-

che der OLK zur Beurteilung vorgelegt werden. Hier besteht der Anschein der 

Befangenheit (Art. 9 Abs. 1 Bst. f VRPG7).  

- Zwischen dem Sekretariat der OLK und dem Kreis jener Personen, die innerhalb 

des AGR Entscheidungen nach Art. 24 ff RPG vorbereiten bzw. treffen, muss da-

her laut Gutachten Riva eine personelle Trennung sichergestellt sein. 

- Eine vollständige Herauslösung des OLK-Sekretariats aus der Kantonsverwal-

tung reduziert zwar die Gefahr von Interessenkonflikten oder Befangenheiten, ist 

aber die teuerste Lösung. Denkbar ist gemäss Gutachten Riva die Zuweisung 

des OLK-Sekretariats zu einer anderen kantonalen Direktion, wobei die BVD 

(Beschwerdeinstanz in Bausachen), die WEU (Amt für Landwirtschaft und Natur-

förderung) und die BKD (kantonale Denkmalpflege) angesichts möglicher Inte-

ressenkonflikte nicht in Frage kommen. 

                                                   
7 Gesetz vom 23.5.1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG), BSG 155.21 
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4. Würdigung und Schlussfolgerung des Regierungsrats 

4.1 Einsetzung von regionalen Fachkommissionen zur Pflege der Orts- und 

Landschaftsbilder 

Aus Sicht des Regierungsrats ist die Einsetzung von regionalen Fachkommissionen zur 

Begutachtung von Bauvorhaben und Planungen aus Sicht des Ortsbild- und Land-

schaftsschutzes nicht zielführend und auch nicht notwendig. Abgesehen davon, dass die 

Zuständigkeit der Regionalkonferenzen bzw. der Planungsregionen zur Einsetzung sol-

cher Kommissionen die Schaffung einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage be-

dingt, müssten bei den Regionalkonferenzen und Planungsregionen zusätzliche perso-

nelle Ressourcen geschaffen und das nötige Fachwissen aufgebaut werden, zumal Fra-

gen des (materiellen) Baurechts und des Ortsbild- und Landschaftsschutzes bislang 

nicht zum Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der regionalen Organisationen gehören. 

Hinzu kommt, dass die Gemeinden schon heute die Möglichkeit haben, selber oder im 

Verbund mit weiteren Gemeinden leistungsfähige örtliche Fachstellen zur Begutachtung 

von Bauvorhaben und Planungsgeschäften aus Sicht des Ortsbild- und Landschafts-

schutzes einzusetzen und so Einfluss auf deren Zusammensetzung zu nehmen, wobei 

die Fachkompetenz und Unabhängigkeit der Mitglieder dieser Gremien für die objektive 

fachliche Beurteilung der Orts- und Landschaftsbildverträglichkeit von Bau- und Pla-

nungsvorhaben – gerade auch im Hinblick auf die Akzeptanz und Beschwerdebeständig-

keit der Beurteilung – entscheidend sind. Besteht eine leistungsfähige örtliche Fachstelle 

entfällt von Gesetzes wegen (Art. 10 Abs. 5 BauG) der Beizug der OLK im erstinstanzli-

chen Baubewilligungs- und Plangenehmigungsverfahren. Die Anforderungen an leis-

tungsfähige örtliche Fachstellen (insbesondere bezüglich Fachkompetenz und Unabhän-

gigkeit) werden auf Verordnungsstufe umschrieben (vgl. Art. 99b BauV).  

 

Der Regierungsrat spricht sich deshalb gegen die Einsetzung von regionalen Fachkom-

missionen zur Begutachtung von Bauvorhaben und Planungsgeschäften aus Sicht des 

Ortsbild- und Landschaftsschutzes aus.  

4.2 Führung OLK-Sekretariat  

Dass die OLK organisatorisch der DIJ zugeordnet und innerhalb der DIJ das AGR für die 

administrative Unterstützung der OLK zuständig ist, beurteilt das Gutachten Riva wie er-

wähnt aus rechtlicher Sicht als zulässig. Der Regierungsrat schliesst sich dieser Beurtei-

lung an und weist darauf hin, dass mit dieser Lösung auch bedeutende Synergie- und 

Spareffekte verbunden sind.  

 

Auch wenn die geltende Regelung der Organisation des OLK-Sekretariats rechtlich nicht 

zu beanstanden sind, kann der Regierungsrat nachvollziehen, dass die Rolle der Abtei-

lung Bauen des AGR in Bezug auf die OLK geklärt und geschärft werden sollte. Dass 

(und wie) das OLK-Sekretariat  und die Sekretariate der vier OLK-Gruppen durch Bauin-

spektorinnen und Bauinspektoren der Abteilung Bauen des AGR geführt werden und 

dass zwei Vertretungen des AGR Einsitz nehmen in der Geschäftsleitung der OLK, 

weckt in der Tat gewisse Bedenken hinsichtlich der für die OLK als kantonale Fachkom-

mission nötigen Unabhängigkeit. Insofern sieht der Regierungsrat Handlungs- bzw. Klä-

rungsbedarf, um jeglichen Anschein der Befangenheit auszuschliessen.  

 

Für den Regierungsrat stehen folgende Handlungsoptionen zur Diskussion: 

1. Sekretariatsführung AGR optimiert  
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Das AGR bleibt für die administrative Unterstützung der OLK zuständig, die bisherige 

Handhabung wird aber in zweifacher Hinsicht optimiert:  

a) Personelle Entflechtung 

Die Führung des OLK-Sekretariats erfolgt nicht mehr durch Bauinspektorinnen 

und Bauinspektoren der Abteilung Bauen des AGR, sondern wird den Sekretari-

atsmitarbeitenden der Abteilung Zentrale Dienste des AGR zugewiesen.  

 

b) Rollenklärung 

Im Rahmen der Sekretariats- und Rechnungsführung (Gebühreninkasso) für die 

OLK nimmt das AGR (Sekretariatsmitarbeitende) ausschliesslich administrative 

Hilfsfunktionen bzw. reine Sekretariatsarbeiten wahr. Abgesehen von allgemeiner 

Korrespondenz, Entgegennahme und Weiterleitung von Voranfragen und Ge-

schäften an die OLK, Führung Mitgliederverzeichnis u.dgl. nimmt das AGR kei-

nerlei inhaltliche oder fachliche Arbeiten für die OLK wahr. Alle inhaltlichen und 

fachlichen Fragen, die Beantwortung von Voranfragen, die Erstellung von Gut-

achten, die Protokollierung von Sitzungen und die Zuweisung von Geschäften an 

die OLK-Gruppen und –Mitglieder ist die OLK selber besorgt.  

Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass kein grösserer organisatorischer oder ge-

setzgeberischer Aufwand anfällt und auf die bestehenden personellen Ressourcen 

beim AGR zurückgegriffen werden kann. Der gesetzgeberische Handlungsbedarf be-

schränkt sich auf eine Anpassung der OLKV. Als Nachteil könnte der Umstand ge-

wertet werden, dass die personelle Entflechtung und Rollenklärung für Aussenste-

hende nicht evident sind.  

 

2. Neuzuordnung der OLK ausserhalb DIJ 

Die OLK wird von der DIJ entkoppelt und organisatorisch einer anderen Verwaltungs-

einheit zugewiesen, welche keinerlei Aufgaben im Bereich des Baubewilligungs- und 

Plangenehmigungsverfahrens wahrnimmt. In Frage kommen demnach die Staats-

kanzlei, die Gesundheits- und Integrationsdirektion, die Finanzdirektion und die Si-

cherheitsdirektion.  

 

Der Vorteil dieser Lösung liegt darin, dass so jeglicher Anschein der Befangenheit 

ausgeschlossen und die fachliche Unabhängigkeit der OLK gestärkt werden kann. 

Nachteile sind der mit der Neuzuweisung verbundene gesetzgeberische, organisato-

rische und personelle Aufwand, zumal die nötigen personellen Ressourcen bereitge-

stellt und das nötige Knowhow aufgebaut werden müssen.  

 

3. Vollständige Verselbständigung der OLK  

Die OLK wird administrativ und organisatorisch verselbständigt, d.h. vollständig aus 

der kantonalen Verwaltung herausgelöst. Diese Lösung trägt zwar dem Anspruch auf 

Unabhängigkeit der OLK als kantonale Fachkommission umfassend Rechnung, ist 

aber mit erheblichem organisatorischem, personellen und finanziellen (Mehr-)Auf-

wand verbunden. Die Verselbständigung der OLK bedingt neben der Anpassung der 

bestehenden gesetzlichen Grundlagen (OLKV, OrV DIJ) u.a. die Bereitstellung von 

zeitgemässen Arbeitsplätzen und geeigneten Räumlichkeiten sowie die Rekrutierung, 

Führung und Entschädigung des Sekretariatspersonals.  
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4.3 Schlussfolgerung und Handlungsempfehlungen 

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen unterbreitet der Regierungsrat dem Grossen 

Rat im Hinblick auf das weitere Vorgehen folgende Handlungsempfehlungen: 

 

1. Auf die Einsetzung von regionalen Fachkommissionen zur Pflege der Orts- und 

Landschaftsbilder ist zu verzichten.  

2. Die organisatorische Zuordnung der OLK zur DIJ und die Zuweisung des OLK-Sek-

retariats an das AGR sind rechtlich nicht zu beanstanden, haben sich bewährt und 

sind beizubehalten. Mit der Führung des OLK-Sekretariats (inkl. Rechnungsführung) 

durch das AGR kann auf bestehende Ressourcen und Erfahrungen zurückgegriffen 

werden, womit Mehraufwand vermieden werden kann.  

3. Die personelle Entflechtung und Rollenklärung zwischen AGR (Abt. Bauen) und 

OLK-Sekretariat ist unumgänglich, um jeglichen Anschein der Befangenheit auszu-

schliessen. Die Unterstützung der OLK durch das AGR wird auf rein administrative 

Sekretariatstätigkeiten beschränkt und von den Sekretariatsmitarbeitenden des 

AGR (Abt. Zentrale Dienste) anstelle der Bauinspektorinnen und Bauinspektoren 

(Abt. Bauen) wahrgenommen. Die Vertretung des AGR in der Geschäftsleitung der 

OLK entfällt. Die Verordnung über die OLK (OLKV) wird entsprechend angepasst 

und das AGR nimmt die nötigen organisatorischen Anpassungen vor, damit die Un-

abhängigkeit der OLK als kantonale Fachkommission für Fragen des Ortsbild- und 

Landschaftsschutzes umfassend gewährleistet ist. 
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